
bis dato sehr unterschiedliche Kommunalabgaben. Zum einen existierten in den drei
Gemeinden die unterschiedlichsten Gebühren, Beiträge und indirekten Steuern (Ver¬
brauchs- und Luxussteuem), zum anderen forderten sie aufgrund des Kommunalabga¬
bengesetzes (KAG)20 als direkte Kommunalsteuern sehr unterschiedliche Zuschlags¬
sätze zu den Staatssteuem. Größte Bedeutung ist in diesem Zusammenhang den
Staatseinkommensteuerzuschlägen beizumessen.

Tab. 1: Zuschläge zur staatlichen Einkommensteuer21

1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908

Malstatt-Burbach 90% 90% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Saarbrücken 100% 100% 100% 100% 110% 140% 140% 140% 150%
St. Johann 75% 75% 75% 80% 80% 90% 90% 90% 100%

Schon seit Jahren tobte zwischen den Saarstädten ein erbitterter Kampf um die Gunst
der Steuerzahler. Die Bürger des wirtschaftlich starken St. Johann vermerkten nicht
ohne Stolz, daß sie sich die niedrigsten Staatseinkommensteuerzuschläge unter den
drei Saarstädten leisten konnten. Darum regte sich gerade in St. Johann eine starke
Opposition gegen das Vereinigungsprojekt, da Teile der Bürgerschaft befürchteten,
der höhere Steuerbedarf der beiden Schwesterstädte würde sie dieses Vorteils berau¬
ben. Ansiedlungsanreize für Bürger mit Spitzeneinkommen sowie Gewerbetreibende
standen auf dem Spiel. "Die Entwicklung der Höhe der Hebesätze [in Saarbrücken]
war in erster Linie von der Steuerpolitik der Nachbargemeinde St. Johann abhängig.
[...] So war St. Johann infolge seiner günstigeren Entwicklungsbedingungen in der
Lage, seine Steuersätze ständig zu senken und hatte von 1895-1900 mit einem Zu¬
schlag von 60% auf die Einkommensteuer den niedrigsten Steuersatz in der Rhein¬
provinz. [...] Auch die zweite Nachbargemeinde, Malstatt-Burbach, [...] hatte niedrige¬
re Steuersätze als Saarbrücken. Saarbrücken mußte also, um eine Abwanderung in die
Nachbarstädte zu vermeiden, seine Steuersätze ebenfalls senken, obwohl hierbei ein
starker Fehlbetrag unvermeidlich war."22 Aber selbst in Saarbrücken, das die höch¬
sten Zuschläge unter den Saarstädten verlangte, hegte Bürgermeister Feldmann Zwei¬
fel, ob nicht die größeren Armenhaushalte in St. Johann und vor allem Malstatt-
Burbach im Falle einer Vereinigung zu einer weiteren Belastung für das eigene
Budget werden könnten.

20 Vgl. KAG v. 14. Juli 1893.
21 Vgl. die Haushaltspläne der drei Städte in: StadtA SB, Best. MB, Nr. 1111/ Best. SB, Nr.
18%/ Best. SJ, Nr. 1206.
22 Gerhard Neufang, Das Gesetz der wachsenden öffentlichen Ausgaben, untersucht an der
Entwicklung des Haushaltes der Stadt Saarbrücken. Eine kritische Analyse der städtischen
Finanzen in der Zeit von 1741 bis 1909, Diss. Mainz 1954, S. 81.
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